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Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungs- 
                     steuerung und Betriebsausschuss WAW Entgegennahme o. B. 
 

Aktuelle Steuerschätzung 

 
Grund der Vorlage 
 
Aktuelle Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 11.05.2023 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW nimmt 
den Bericht ohne Beschluss entgegen.  
 

 
Einverständnisse 
 
entfällt 
 
 
Unterschrift 
 
 
Thorsten Bunte 
 
 
Begründung 
 
 

Die Daten der Steuerschätzung sollten in diesem Zusammenhang nur zur Kenntnis 
genommen werden, Auswirkungen auf den Haushalt oder die Haushaltsplanung haben 
sie zunächst nicht. 
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Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat vom 09. bis 11. Mai 2023 getagt und die aktuelle 
Steuerschätzung am 11.05.2023 zur Verfügung gestellt. Die Mai-Steuerschätzung 
prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung vom November 2022 deutlich geringere 
Zuwächse bei den gesamtwirtschaftlichen Steuereinnahmen. Ursache hierfür sind die 
massiven Einnahmenverluste aufgrund des Inflationsausgleichsgesetz (Tarifanpassung bei der 
Einkommensteuer). Diese können durch die im aktuellen Jahr leicht verbesserten 
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ansatzweise kompensiert werden. 
 
Eine wichtige nächste Orientierung für die Haushaltsplanung 2024/2025 bieten die 
Orientierungsdaten, die voraussichtlich im August dieses Jahres veröffentlicht werden. 
 
 
Im Einzelnen wirkt sich die Steuerschätzung wie folgt aus: 
 

1. Gewerbesteuer 
 
Das Gewerbesteueraufkommen wird sich nach der aktuellen Steuerschätzung in den Jahren 
2023 bis 2027 voraussichtlich positiver darstellen, als noch in der November-Steuerschätzung 
bzw. den Orientierungsdaten aus November 2022 angenommen. Zwar haben sich die 
Steigerungsraten verschlechtert, jedoch wurde die Basis (Ist 2022) deutlich angehoben.  
 

 2023 2024 2025 2026 2027 
Steuersch. Nov. 
2022 

2,6 % 4,9 % 6,9 % 4,3 % 3,2 % 

O-Daten Nov. 
2022 

4,2 % 4,9 % 6,9 % 4,3 %  

Steuersch. 
Mai 2023 

1,7 % 3,2 % 6,7 % 4,8 % 3,1 % 

Veränderung  -2,5% -1,7 % -0,2 % +0,5 %  
 
Für den Haushaltsplan 2023 wurden die Steigerungsdaten der Orientierungsdaten aus 
November 2022 zugrunde gelegt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Planung der Gewerbesteuer stadtindividuell erfolgen 
muss, da die Entwicklung und somit auch die Erholungseffekte –insbesondere in den Jahren 
2020 und 2021- in den einzelnen Städten höchst heterogen verlaufen ist. Zwar sind nunmehr 
keine besonderen Coronaauswirkungen und kriegsbedingte Mindereinnahmen mehr zu 
erwarten, jedoch ist das Jahr 2022 als Ausgangsbasis noch von Nachhol-Effekten verzerrt. 
Insgesamt entwickelt sich die Gewerbesteuer stabil.  
 
Wendet man diese Einschätzung auf die Entwicklung bei der Stadt Wuppertal an, müsste die 
Basis für die Berechnung und Anwendung der geminderten Steigerungsraten von 235 Mio. € 
auf 242 Mio. € angehoben werden.  
 
In den Jahren 2023 und 2024 hätte die Anpassung der Steigerungsraten dann lediglich 
Auswirkungen auf den Sonderhaushalt. Dieser würde in 2023 um 1,8 Mio. € verbessert und in 
2024 um 2,4 Mio. € verschlechtert. In den Jahren 2025 bis 2027 würde die Anpassung der 
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Steigerungsraten zur Verschlechterung des jeweiligen Jahresergebnisses führen (2025: - 3 
Mio. €, 2026: - 1,8 Mio. €, 2027: - 2,1 Mio. €). 

 
 
 

2. Einkommensteueranteil 
 
Bei der Einkommensteuer haben sich die Werte im Vergleich zur Steuerschätzung bzw. den 
Orientierungsdaten aus November 2022 wie folgt verändert: 
 

 2023 2024 2025 2026 2027 
Steuersch. Nov. 
2022 

11,9 % 8,3 % 6,2 % 4,9 % 4,9 % 

O-Daten Nov. 
2022 

5,5 % 4,4 % 6,4 % 5,0 %  

Steuersch. Mai 
2023 

4,6 % 3,3 %* 4,9 %* 5,5 % 4,4 % 

Veränderung -0,9 % -1,1 % -1,5 % +0,5 %  
*Abschlag von 2% in den Jahren 2024 und 2025. Werte der Steuerschätzung 2024: 5,3% und 2025: 6,9% 
 
Für den Haushaltsplan 2023 wurden die Steigerungsdaten der Orientierungsdaten aus 
November 2022 zugrunde gelegt. 
 
Aufgrund der zu erwartenden Steuerrechtsänderungen (Änderung des 
Einkommensteuertarifs), wurde in den Jahren 2024 und 2025 je ca. 2 % von den 
ursprünglichen Daten der Schätzung abgezogen. Das wird vom Städtetag eindringlich 
empfohlen. Grund für die Verschlechterung der Steigerungsraten sind die Tarifanpassungen 
aufgrund des Inflationsausgleichsgesetz. Die insgesamt leicht verbesserten 
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen können dies nicht kompensieren. 
 
Die Auswirkungen der veränderten Steigerungsraten wirken sich bei der Einkommensteuer in 
den nächsten Jahren ausschließlich negativ auf den Sonderhaushalt aus (Verschlechterung 
zwischen 1,5 Mio. € und 6 Mio. €). 
 
 

3. Umsatzsteuer 
 
Bei der Umsatzsteuer haben sich die Werte im Vergleich zur Steuerschätzung aus Mai 2022 
bzw. den Orientierungsdaten 2022 wie folgt verändert: 
 

 2023 2024 2025 2026 2027 
Steuersch. Nov. 
2022 

1,6% 3,6 %* 3,1 % 2,0 % 2,1 % 

O-Daten Nov. 
2022 

1,6 % 3,6 %* 3,2 % 2,0 %  

Steuersch. Mai 
2023 

1,1% 3,3 %* 2,9 % 1,9 % 1,9 % 

Veränderung -0,5 % -0,3 % -0,3% -0,1%  



  Seite: 4/4 

*Abschlag von 1,5% wg. Neufestsetzung Schlüsselzahl 
 
Die Veränderung der Steigerungsraten beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer würde sich 
in den Jahren 2023 ff durchgängig negativ (Verschlechterung zwischen 180.000 € und 
515.000 €) auf das Jahresergebnis auswirken.  
 
 
 
Die nächste Steuerschätzung findet vom 24.- 26. Oktober 2023 statt. 
 
 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

X neutral /nein 

☐ ja, positive Auswirkungen 

☐ ja, negative Auswirkungen 

Begründung: Es handelt sich hier lediglich um einen Bericht zur Darstellung der aktuellen 
Entwicklungen beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer und hat 
somit keine direkten Auswirkungen auf den Klimaschutz und/ oder die Klimafolgeanpassung. 

 

 

 
Anlagen 
 
Anlage 01 – Ergebnis Arbeitskreis Steuerschätzungen 
Anlage 02 – Rundschreiben Städtetag zu den Ergebnissen der Steuerschätzung 
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Ergebnis

der 164. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen"

vom 09.05. bis 11.05.2023 in Bad Homburg
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Tabelle 1 - Gesamtübersicht

ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ ϮϬϮϳ
 
SteueƌŶ iŶsgesaŵt ;Mio. €Ϳ ϴϯϯ.ϭϴϵ,Ϯ ϴϵϱ.ϳϭϱ,ϱ ϵϮϬ.ϱϱϲ ϵϲϮ.ϮϬϳ ϭ.ϬϬϵ.ϯϰϱ ϭ.Ϭϰϲ.Ϯϯϯ ϭ.Ϭϳϴ.ϰϱϭ

ǀH gegeŶüďer Vorjahr ϭϮ,ϲ ϳ,ϱ Ϯ,ϴ ϰ,ϱ ϰ,ϵ ϯ,ϳ ϯ,ϭ
 

BIP, ŶoŵiŶal ;Mƌd. €Ϳ ϯ.ϲϬϭ,ϴ ϯ.ϴϲϳ,ϭ ϰ.ϭϬϱ ϰ.Ϯϲϵ ϰ.ϯϵϬ ϰ.ϱϭϱ ϰ.ϲϰϰ

ǀH gegeŶüďer Vorjahr ϱ,ϴ ϳ,ϰ ϲ,ϭ ϰ,Ϭ Ϯ,ϴ Ϯ,ϴ Ϯ,ϴ

VolksǁiƌtsĐhaftl. SteueƌƋuote Ϯϯ,ϭϯ Ϯϯ,ϭϲ ϮϮ,ϰϯ ϮϮ,ϱϰ ϮϮ,ϵϵ Ϯϯ,ϭϳ Ϯϯ,ϮϮ

VerteiluŶg der SteuereiŶŶahŵeŶ
 

BuŶd ;Mio. €Ϳ ϯϭϮ.ϮϵϬ,ϱ ϯϯϳ.ϮϬϵ,ϱ ϯϱϵ.ϵϮϵ ϯϳϳ.ϯϯϮ ϯϵϰ.ϲϯϲ ϰϬϵ.Ϭϴϳ ϰϮϭ.ϮϵϬ

ǀH gegeŶüďer Vorjahr ϭϬ,ϯ ϴ,Ϭ ϲ,ϳ ϰ,ϴ ϰ,ϲ ϯ,ϳ ϯ,Ϭ
 

LäŶdeƌ ;Mio. €Ϳ ϯϱϱ.Ϭϴϴ,ϱ ϯϴϰ.ϰϵϰ,ϴ ϯϴϬ.ϳϯϭ ϯϵϴ.ϮϯϬ ϰϭϳ.Ϯϰϭ ϰϯϭ.ϳϱϮ ϰϰϱ.ϴϬϯ

ǀH gegeŶüďer Vorjahr ϭϮ,ϯ ϴ,ϯ ‐ϭ,Ϭ ϰ,ϲ ϰ,ϴ ϯ,ϱ ϯ,ϯ
 

GeŵeiŶdeŶ ;Mio. €Ϳ ϭϮϲ.Ϯϭϭ,ϱ ϭϯϱ.ϯϵϰ,ϭ ϭϯϵ.ϭϰϲ ϭϰϰ.ϰϮϱ ϭϱϮ.ϵϮϴ ϭϱϵ.ϳϴϱ ϭϲϱ.Ϭϰϴ

ǀH gegeŶüďer Vorjahr ϭϳ,ϰ ϳ,ϯ Ϯ,ϴ ϯ,ϴ ϱ,ϵ ϰ,ϱ ϯ,ϯ
 

EU ;Mio €Ϳ ϯϵ.ϱϵϴ,ϴ ϯϴ.ϲϭϳ,ϭ ϰϬ.ϳϱϬ ϰϮ.ϮϮϬ ϰϰ.ϱϰϬ ϰϱ.ϲϭϬ ϰϲ.ϯϭϬ

ǀH gegeŶüďer Vorjahr ϭϱ,ϴ ‐Ϯ,ϱ ϱ,ϱ ϯ,ϲ ϱ,ϱ Ϯ,ϰ ϭ,ϱ
 
ϮϬϮϭ/ϮϬϮϮ = Ist‐ErgeďŶis; ϮϬϮϯ‐ϮϬϮϳ = SĐhätzuŶg

LohŶ‐/ǀeraŶl.EiŶkoŵŵeŶsteuer:  BuŶd/LäŶder/GeŵeiŶdeŶ = ϰϮ,ϱ % / ϰϮ,ϱ % / ϭϱ %

KSt/Ŷ.ǀ.St.ǀ.Ertrag: BuŶd/LäŶder = ϱϬ,Ϭ % / ϱϬ,Ϭ %                                    
AďgeltuŶgsteuer auf ZiŶs‐ uŶd
VeräußeruŶgserträge:                  BuŶd/LäŶder/GeŵeiŶdeŶ  = ϰϰ,Ϭ % / ϰϰ,Ϭ % / ϭϮ,Ϭ %                            

Ist

Die SĐhätzuŶg des GruŶdsteueraufkoŵŵeŶs iŶ deŶ JahreŶ ϮϬϮϱ ďis ϮϬϮϳ erfolgte auf Basis der ďis zuŵ Jahr ϮϬϮϰ gelteŶdeŶ 
ReĐhtslage, da üďer die fiŶaŶzielleŶ AusǁirkuŶgeŶ der reĐhtliĐheŶ AusgestaltuŶg iŶ deŶ eiŶzelŶeŶ LäŶderŶ iŶfolge der 
NeuregeluŶg aď ϮϬϮϱ ŶoĐh keiŶe hiŶreiĐheŶdeŶ ErkeŶŶtŶisse ǀorliegeŶ. 

aď ϮϬϮϬ: BuŶd ϱϮ,ϴϭϯϵϴϯϱϭ %; LäŶder ϰϱ,ϭϵϬϬϳϮϱϰ %; GeŵeiŶdeŶ ϭ,ϵϵϱϵϰϯϵϱ % zu‐/aďzügliĐh Festďeträge.

ϮϬϭϴ uŶd ϮϬϭϵ: BuŶd ǀoraď ϰ,ϰϱ % für ALV, ǀoŵ Rest BuŶd ǀoraď ϱ,Ϭϱ % für RV, ǀoŵ Rest ǀoraď Ϯ,Ϯ % für GeŵeiŶdeŶ, ǀoŵ 
ǀerďleiďeŶdeŶ Rest BuŶd/LäŶder ϰϵ,ϳϬ % / ϱϬ,ϯϬ % zu‐/aďzügliĐh Festďeträge.

LäŶder ohŶe GeŵeiŶdesteuerŶ der StadtstaateŶ; ŶaĐh FiŶaŶzausgleiĐh u. ErgäŶzuŶgszuǁeisuŶgeŶ

SteuerŶ ǀoŵ Uŵsatz:

SĐhätzuŶg
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Tabelle 2 - gemeinschaftliche Steuern; Länder- und Gemeindesteuern

ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ ϮϬϮϳ

ϭ. GeŵeiŶsĐh. SteueƌŶ
ϭ.ϭ. ;Mio. €Ϳ ϲϮϭ.Ϭϵϲ,ϱ ϲϳϰ.ϵϲϬ,ϴ ϲϵϳ.ϵϱϬ ϳϯϯ.ϳϱϬ ϳϳϯ.ϯϱϬ ϴϬϰ.ϳϱϬ ϴϯϮ.ϱϬϬ

LohŶsteuer Ϯϭϴ.ϰϬϳ,ϭ ϮϮϳ.ϮϬϰ,ϱ Ϯϰϭ.ϬϬϬ Ϯϱϳ.ϳϱϬ Ϯϳϲ.ϯϱϬ Ϯϵϭ.ϰϱϬ ϯϬϰ.ϱϬϬ
ǀeraŶl. EiŶkoŵŵeŶsteuer ϳϮ.ϯϰϮ,Ϯ ϳϳ.ϰϭϭ,Ϭ ϳϴ.ϬϬϬ ϳϴ.ϯϱϬ ϴϯ.ϮϬϬ ϴϴ.ϬϱϬ ϵϭ.ϵϱϬ
ŶiĐht ǀeraŶl. St. ǀ. Ertrag* Ϯϳ.ϯϵϯ,ϵ ϯϮ.ϲϬϮ,ϰ ϯϲ.ϴϬϬ ϯϰ.ϰϱϬ ϯϰ.ϵϬϬ ϯϱ.ϯϬϬ ϯϱ.ϳϬϬ
AďgSt. a. ZiŶs‐ u. V.‐ertr. ϭϬ.ϬϮϵ,Ϯ ϲ.ϱϱϴ,ϵ ϲ.ϮϱϬ ϲ.ϰϬϬ ϲ.ϱϱϬ ϲ.ϳϱϬ ϲ.ϵϬϬ
KörpersĐhaftsteuer ϰϮ.ϭϮϯ,ϵ ϰϲ.ϯϯϯ,ϴ ϰϲ.ϱϬϬ ϰϳ.ϳϬϬ ϱϬ.ϴϱϬ ϱϯ.ϯϬϬ ϱϰ.ϵϱϬ
SteuerŶ ǀoŵ Uŵsatz ϮϱϬ.ϴϬϬ,Ϯ Ϯϴϰ.ϴϱϬ,ϭ Ϯϴϵ.ϰϬϬ ϯϬϵ.ϭϬϬ ϯϮϭ.ϱϬϬ ϯϮϵ.ϵϬϬ ϯϯϴ.ϱϬϬ
dar: Uŵsatzsteuer ϭϴϳ.ϲϯϭ,ϭ ϭϵϴ.ϮϬϬ,ϳ ϮϬϭ.ϰϬϬ Ϯϭϱ.ϭϱϬ ϮϮϯ.ϳϱϬ ϮϮϵ.ϲϬϬ Ϯϯϱ.ϲϬϬ

EiŶfuhruŵsatzsteuer ϲϯ.ϭϲϵ,ϭ ϴϲ.ϲϰϵ,ϱ ϴϴ.ϬϬϬ ϵϯ.ϵϱϬ ϵϳ.ϳϱϬ ϭϬϬ.ϯϬϬ ϭϬϮ.ϵϬϬ

ϭ.Ϯ. ;ǀH gegeŶüďeƌ VoƌjahƌͿ ϭϱ,Ϭ ϴ,ϳ ϯ,ϰ ϱ,ϭ ϱ,ϰ ϰ,ϭ ϯ,ϰ
LohŶsteuer ϰ,ϰ ϰ,Ϭ ϲ,ϭ ϳ,Ϭ ϳ,Ϯ ϱ,ϱ ϰ,ϱ
ǀeraŶl. EiŶkoŵŵeŶsteuer ϮϮ,ϳ ϳ,Ϭ Ϭ,ϴ Ϭ,ϰ ϲ,Ϯ ϱ,ϴ ϰ,ϰ
ŶiĐht ǀeraŶl. St. ǀ. Ertrag* Ϯϳ,ϰ ϭϵ,Ϭ ϭϮ,ϵ ‐ϲ,ϰ ϭ,ϯ ϭ,ϭ ϭ,ϭ
AďgSt. a. ZiŶs‐ u. V.‐ertr. ϰϴ,ϯ ‐ϯϰ,ϲ ‐ϰ,ϳ Ϯ,ϰ Ϯ,ϯ ϯ,ϭ Ϯ,Ϯ
KörpersĐhaftsteuer ϳϯ,ϲ ϭϬ,Ϭ Ϭ,ϰ Ϯ,ϲ ϲ,ϲ ϰ,ϴ ϯ,ϭ
SteuerŶ ǀoŵ Uŵsatz ϭϰ,ϯ ϭϯ,ϲ ϭ,ϲ ϲ,ϴ ϰ,Ϭ Ϯ,ϲ Ϯ,ϲ
dar: Uŵsatzsteuer ϭϭ,Ϯ ϱ,ϲ ϭ,ϲ ϲ,ϴ ϰ,Ϭ Ϯ,ϲ Ϯ,ϲ

EiŶfuhruŵsatzsteuer Ϯϰ,ϰ ϯϳ,Ϯ ϭ,ϲ ϲ,ϴ ϰ,Ϭ Ϯ,ϲ Ϯ,ϲ
Ϯ. LäŶdeƌsteueƌŶ
Ϯ.ϭ. ;Mio. €Ϳ ϯϭ.ϲϭϮ,ϵ ϯϬ.Ϭϵϳ,ϰ Ϯϱ.ϴϬϱ Ϯϲ.ϯϬϮ Ϯϳ.ϰϯϲ Ϯϴ.ϰϳϬ Ϯϵ.ϯϬϰ

VerŵögeŶsteuer Ϭ,ϭ ‐Ϭ,Ϯ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
ErďsĐhaftsteuer ϵ.ϴϮϰ,ϰ ϵ.ϮϮϲ,ϭ ϵ.ϬϬϬ ϵ.ϯϬϬ ϵ.ϲϬϬ ϵ.ϵϬϬ ϭϬ.ϮϬϬ
GruŶderǁerďsteuer ϭϴ.ϯϯϰ,ϳ ϭϳ.ϭϮϭ,ϵ ϭϯ.ϬϬϬ ϭϯ.ϭϱϬ ϭϯ.ϵϱϬ ϭϰ.ϲϱϬ ϭϱ.ϭϱϬ
ReŶŶǁett‐ u. Lotteriesteuer Ϯ.ϯϯϮ,ϴ Ϯ.ϱϲϵ,ϱ Ϯ.ϱϲϬ Ϯ.ϱϴϬ Ϯ.ϲϬϬ Ϯ.ϲϮϬ Ϯ.ϲϰϬ
FeuersĐhutzsteuer ϱϯϲ,ϲ ϱϴϬ,Ϭ ϲϯϬ ϲϱϱ ϲϳϱ ϲϵϱ ϳϭϱ
Biersteuer ϱϴϰ,ϰ ϲϬϬ,Ϯ ϲϭϱ ϲϭϳ ϲϭϭ ϲϬϱ ϱϵϵ

Ϯ.Ϯ. ;ǀH gegeŶüďeƌ VoƌjahƌͿ ϭϯ,ϴ ‐ϰ,ϴ ‐ϭϰ,ϯ ϭ,ϵ ϰ,ϯ ϯ,ϴ Ϯ,ϵ
VerŵögeŶsteuer
ErďsĐhaftsteuer ϭϰ,Ϯ ‐ϲ,ϭ ‐Ϯ,ϱ ϯ,ϯ ϯ,Ϯ ϯ,ϭ ϯ,Ϭ
GruŶderǁerďsteuer ϭϰ,Ϯ ‐ϲ,ϲ ‐Ϯϰ,ϭ ϭ,Ϯ ϲ,ϭ ϱ,Ϭ ϯ,ϰ
ReŶŶǁett‐ u. Lotteriesteuer ϭϰ,ϭ ϭϬ,ϭ ‐Ϭ,ϰ Ϭ,ϴ Ϭ,ϴ Ϭ,ϴ Ϭ,ϴ
FeuersĐhutzsteuer ϱ,ϯ ϴ,ϭ ϴ,ϲ ϰ,Ϭ ϯ,ϭ ϯ,Ϭ Ϯ,ϵ
Biersteuer ϯ,Ϯ Ϯ,ϳ Ϯ,ϱ Ϭ,ϯ ‐ϭ,Ϭ ‐ϭ,Ϭ ‐ϭ,Ϭ

ϯ. GeŵeiŶdesteueƌŶ
ϯ.ϭ.  ;Mio. €Ϳ ϳϳ.ϭϴϲ,ϵ ϴϳ.ϭϳϲ,ϲ ϴϴ.ϲϮϮ ϵϭ.ϭϮϲ ϵϲ.ϮϴϬ ϭϬϬ.Ϯϴϰ ϭϬϯ.Ϭϯϴ

Geǁerďesteuer ϲϭ.ϭϬϯ,ϰ ϳϬ.Ϯϰϯ,ϲ ϳϭ.ϰϱϬ ϳϯ.ϳϱϬ ϳϴ.ϳϬϬ ϴϮ.ϱϬϬ ϴϱ.ϬϱϬ
GruŶdsteuer A ϰϭϭ,ϳ ϰϭϯ,ϭ ϰϭϮ ϰϭϭ ϰϭϬ ϰϬϵ ϰϬϴ
GruŶdsteuer B ϭϰ.ϱϳϯ,ϲ ϭϰ.ϴϲϴ,ϴ ϭϱ.ϬϱϬ ϭϱ.ϮϯϬ ϭϱ.ϰϭϬ ϭϱ.ϱϵϬ ϭϱ.ϳϳϬ
SoŶstige GeŵeiŶdesteuerŶ ϭ.Ϭϵϴ,Ϯ ϭ.ϲϱϭ,ϭ ϭ.ϳϭϬ ϭ.ϳϯϱ ϭ.ϳϲϬ ϭ.ϳϴϱ ϭ.ϴϭϬ

ϯ.Ϯ. ;ǀH gegeŶüďeƌ VoƌjahƌͿ Ϯϱ,ϵ ϭϮ,ϵ ϭ,ϳ Ϯ,ϴ ϱ,ϳ ϰ,Ϯ Ϯ,ϳ
Geǁerďesteuer ϯϰ,ϵ ϭϱ,Ϭ ϭ,ϳ ϯ,Ϯ ϲ,ϳ ϰ,ϴ ϯ,ϭ
GruŶdsteuer A Ϭ,ϱ Ϭ,ϯ ‐Ϭ,ϯ ‐Ϭ,Ϯ ‐Ϭ,Ϯ ‐Ϭ,Ϯ ‐Ϭ,Ϯ
GruŶdsteuer B Ϯ,Ϯ Ϯ,Ϭ ϭ,Ϯ ϭ,Ϯ ϭ,Ϯ ϭ,Ϯ ϭ,Ϯ
SoŶstige GeŵeiŶdesteuerŶ ‐ϭϴ,Ϯ ϱϬ,ϯ ϯ,ϲ ϭ,ϱ ϭ,ϰ ϭ,ϰ ϭ,ϰ

*  ohŶe AďgeltuŶgsteuer auf ZiŶs‐ uŶd VeräußeruŶgserträge
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Tabelle 3 - Bundessteuern und Zölle

ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ ϮϬϮϳ

ϭ.  BuŶdessteueƌŶ
ϭ.ϭ. ;Mio. €Ϳ ϵϴ.ϭϳϬ,ϳ ϵϲ.ϲϱϭ,ϵ ϭϬϭ.ϯϳϵ ϭϬϰ.ϭϮϵ ϭϬϱ.Ϯϳϵ ϭϬϱ.ϲϮϵ ϭϬϲ.ϰϬϵ

EŶergiesteuer ϯϳ.ϭϮϬ,ϯ ϯϯ.ϲϲϲ,ϴ ϯϲ.ϬϱϬ ϯϱ.ϵϬϬ ϯϱ.ϲϱϬ ϯϱ.ϯϱϬ ϯϱ.ϬϱϬ
Taďaksteuer ϭϰ.ϳϯϮ,ϱ ϭϰ.ϮϮϵ,ϰ ϭϱ.ϬϮϬ ϭϲ.ϬϯϬ ϭϲ.ϭϱϬ ϭϲ.ϲϮϬ ϭϲ.ϲϵϬ
Alkoholsteuer Ϯ.Ϭϴϵ,Ϭ Ϯ.ϭϵϭ,ϯ Ϯ.ϮϬϬ Ϯ.ϮϬϬ Ϯ.ϮϬϬ Ϯ.ϮϬϬ Ϯ.ϮϬϬ
Alkopopsteuer ‐ϱ,ϯ Ϯ,ϰ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ
SĐhauŵǁeiŶsteuer ϯϰϬ,ϲ ϯϱϮ,ϱ ϯϳϱ ϯϳϱ ϯϳϱ ϯϳϱ ϯϳϱ
ZǁisĐheŶerzeugŶissteuer ϮϮ,ϰ Ϯϲ,ϯ Ϯϱ Ϯϱ Ϯϱ Ϯϱ Ϯϱ
Kaffeesteuer ϭ.Ϭϱϴ,ϰ ϭ.ϬϲϮ,ϱ ϭ.Ϭϲϱ ϭ.Ϭϲϱ ϭ.Ϭϲϱ ϭ.Ϭϲϱ ϭ.Ϭϲϱ
VersiĐheruŶgsteuer ϭϰ.ϵϳϵ,ϵ ϭϱ.ϲϳϭ,ϵ ϭϲ.ϲϬϬ ϭϳ.ϯϱϬ ϭϳ.ϴϵϬ ϭϴ.ϰϱϬ ϭϵ.ϬϯϬ
Stroŵsteuer ϲ.ϲϵϭ,ϯ ϲ.ϴϯϬ,ϯ ϲ.ϳϳϬ ϲ.ϳϳϬ ϲ.ϴϭϬ ϲ.ϴϱϬ ϲ.ϴϵϬ
Kraftfahrzeugsteuer ϵ.ϱϰϲ,ϰ ϵ.ϰϵϴ,ϵ ϵ.ϰϳϬ ϵ.ϰϯϬ ϵ.ϯϵϬ ϵ.ϯϲϬ ϵ.ϮϳϬ
Luftǀerkehrsteuer ϱϲϱ,ϴ ϭ.ϭϯϵ,ϴ ϭ.ϱϬϬ ϭ.ϲϯϬ ϭ.ϲϳϬ ϭ.ϳϯϬ ϭ.ϳϲϬ
KerŶďreŶŶstoffsteuer Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
EU‐EŶergiekriseŶďeitrag Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ ϭ.ϬϬϬ ϭ.ϬϬϬ Ϭ Ϭ
SolidaritätszusĐhlag ϭϭ.ϬϮϳ,ϲ ϭϭ.ϵϳϳ,ϳ ϭϮ.ϯϬϬ ϭϮ.ϯϱϬ ϭϯ.ϬϱϬ ϭϯ.ϲϬϬ ϭϰ.ϬϱϬ
SoŶstige BuŶdessteuerŶ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
PausĐhal. EiŶfuhraďgaďeŶ ϭ,ϳ Ϯ,Ϭ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ

ϭ.Ϯ. ;ǀH gegeŶüďeƌ VoƌjahƌͿ ‐ϳ,ϭ ‐ϭ,ϱ ϰ,ϵ Ϯ,ϳ ϭ,ϭ Ϭ,ϯ Ϭ,ϳ
EŶergiesteuer ‐ϭ,ϰ ‐ϵ,ϯ ϳ,ϭ ‐Ϭ,ϰ ‐Ϭ,ϳ ‐Ϭ,ϴ ‐Ϭ,ϴ
Taďaksteuer Ϭ,ϲ ‐ϯ,ϰ ϱ,ϲ ϲ,ϳ Ϭ,ϳ Ϯ,ϵ Ϭ,ϰ
Alkoholsteuer ‐ϲ,ϳ ϰ,ϵ Ϭ,ϰ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ
Alkopopsteuer ‐ϭϳ,ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ
SĐhauŵǁeiŶsteuer ‐ϭϱ,ϵ ϯ,ϱ ϲ,ϰ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ
ZǁisĐheŶerzeugŶissteuer ‐Ϭ,ϳ ϭϳ,Ϯ ‐ϰ,ϴ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ
Kaffeesteuer ‐Ϭ,Ϯ Ϭ,ϰ Ϭ,Ϯ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ
VersiĐheruŶgsteuer Ϯ,ϵ ϰ,ϲ ϱ,ϵ ϰ,ϱ ϯ,ϭ ϯ,ϭ ϯ,ϭ
Stroŵsteuer Ϯ,Ϭ Ϯ,ϭ ‐Ϭ,ϵ Ϭ,Ϭ Ϭ,ϲ Ϭ,ϲ Ϭ,ϲ
Kraftfahrzeugsteuer Ϭ,Ϯ ‐Ϭ,ϱ ‐Ϭ,ϯ ‐Ϭ,ϰ ‐Ϭ,ϰ ‐Ϭ,ϯ ‐ϭ,Ϭ
Luftǀerkehrsteuer ϵϯ,ϳ ϭϬϭ,ϱ ϯϭ,ϲ ϴ,ϳ Ϯ,ϱ ϯ,ϲ ϭ,ϳ
KerŶďreŶŶstoffsteuer
SolidaritätszusĐhlag ‐ϰϭ,Ϭ ϴ,ϲ Ϯ,ϳ Ϭ,ϰ ϱ,ϳ ϰ,Ϯ ϯ,ϯ
SoŶstige BuŶdessteuerŶ ‐ϵϱ,ϳ ‐ϴϱ,ϴ
PausĐhal. EiŶfuhraďgaďeŶ ϱϲ,ϳ ϭϲ,ϵ Ϭ,ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ

Ϯ.  Zölle ;Mio. €Ϳ ϱ.ϭϮϮ,ϯ ϲ.ϴϮϴ,ϴ ϲ.ϴϬϬ ϲ.ϵϬϬ ϳ.ϬϬϬ ϳ.ϭϬϬ ϳ.ϮϬϬ
ǀH gegeŶüďeƌ Voƌjahƌ ϴ,Ϯ ϯϯ,ϯ ‐Ϭ,ϰ ϭ,ϱ ϭ,ϰ ϭ,ϰ ϭ,ϰ
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Tabelle 4 - Steuereinnahmen des Bundes

ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ ϮϬϮϳ

BuŶd  ;Mio. €Ϳ
AŶteil LohŶsteuer ϵϮ.ϴϮϯ,Ϭ ϵϲ.ϱϲϭ,ϵ ϭϬϮ.ϰϮϱ ϭϬϵ.ϱϰϰ ϭϭϳ.ϰϰϵ ϭϮϯ.ϴϲϲ ϭϮϵ.ϰϭϯ
AŶteil ǀeraŶl. ESt ϯϬ.ϳϰϱ,ϰ ϯϮ.ϴϵϵ,ϳ ϯϯ.ϭϱϬ ϯϯ.Ϯϵϵ ϯϱ.ϯϲϬ ϯϳ.ϰϮϭ ϯϵ.Ϭϳϵ
AŶteil Ŷ. ǀeraŶl. St. ǀ. Ertrag* ϭϯ.ϲϵϲ,ϵ ϭϲ.ϯϬϭ,Ϯ ϭϴ.ϰϬϬ ϭϳ.ϮϮϱ ϭϳ.ϰϱϬ ϭϳ.ϲϱϬ ϭϳ.ϴϱϬ
AŶteil AďgSt. a. ZiŶs‐ u. V.‐ertr. ϰ.ϰϭϮ,ϴ Ϯ.ϴϴϱ,ϵ Ϯ.ϳϱϬ Ϯ.ϴϭϲ Ϯ.ϴϴϮ Ϯ.ϵϳϬ ϯ.Ϭϯϲ
AŶteil KörpersĐhaftsteuer Ϯϭ.ϬϲϮ,Ϭ Ϯϯ.ϭϲϲ,ϵ Ϯϯ.ϮϱϬ Ϯϯ.ϴϱϬ Ϯϱ.ϰϮϱ Ϯϲ.ϲϱϬ Ϯϳ.ϰϳϱ
AŶteil SteuerŶ ǀoŵ Uŵsatz ϭϭϯ.ϭϮϱ,ϱ ϭϯϮ.ϴϭϮ,ϰ ϭϰϯ.ϭϴϱ ϭϱϯ.ϰϬϭ ϭϲϬ.ϯϮϱ ϭϲϰ.ϲϮϲ ϭϲϵ.Ϭϯϭ
dar.: Uŵsatzsteuer ϴϰ.ϲϯϮ,ϱ ϵϮ.ϰϭϭ,ϳ ϵϵ.ϲϰϱ ϭϬϲ.ϳϳϱ ϭϭϭ.ϱϳϵ ϭϭϰ.ϱϳϱ ϭϭϳ.ϲϰϴ

EiŶfuhruŵsatzsteuer Ϯϴ.ϰϵϮ,ϵ ϰϬ.ϰϬϬ,ϲ ϰϯ.ϱϯϵ ϰϲ.ϲϮϲ ϰϴ.ϳϰϲ ϱϬ.ϬϱϮ ϱϭ.ϯϴϰ
Geǁerďesteueruŵlage Ϯ.Ϭϱϭ,ϯ Ϯ.ϲϮϵ,ϯ Ϯ.ϱϵϬ Ϯ.ϲϳϰ Ϯ.ϴϱϯ Ϯ.ϵϵϭ ϯ.Ϭϴϯ
BuŶdessteuerŶ ϵϴ.ϭϳϬ,ϳ ϵϲ.ϲϱϭ,ϵ ϭϬϭ.ϯϳϵ ϭϬϰ.ϭϮϵ ϭϬϱ.Ϯϳϵ ϭϬϱ.ϲϮϵ ϭϬϲ.ϰϬϵ

SteueƌeiŶŶahŵeŶ des BuŶdes 
ǀoƌ EU/FDE/LFA ϯϳϲ.Ϭϴϳ,ϳ ϰϬϯ.ϵϬϵ,Ϯ ϰϮϳ.ϭϮϵ ϰϰϲ.ϵϯϳ ϰϲϳ.ϬϮϯ ϰϴϭ.ϴϬϯ ϰϵϱ.ϯϳϲ

EU‐FiŶaŶzieruŶg ‐ϯϰ.ϰϳϲ,ϱ ‐ϯϭ.ϳϴϴ,ϯ ‐ϯϯ.ϵϱϬ ‐ϯϱ.ϯϮϬ ‐ϯϳ.ϱϰϬ ‐ϯϴ.ϱϭϬ ‐ϯϵ.ϭϭϬ
daǀoŶ: 

EU‐MWSt‐EigeŶŵittel ‐ϰ.ϰϭϲ,ϯ ‐ϰ.ϴϯϳ,ϲ ‐ϱ.ϭϬϬ ‐ϱ.ϯϱϬ ‐ϱ.ϰϵϬ ‐ϱ.ϲϰϬ ‐ϱ.ϳϵϬ
EU‐BNE‐EigeŶŵittel ‐Ϯϴ.ϲϴϯ,ϯ ‐Ϯϱ.ϱϳϯ,ϳ ‐Ϯϳ.ϰϳϬ ‐Ϯϴ.ϱϵϬ ‐ϯϬ.ϲϳϬ ‐ϯϭ.ϱϬϬ ‐ϯϭ.ϵϲϬ
EU‐KuŶststoff‐EigeŶŵittel ‐ϭ.ϯϳϳ,Ϭ ‐ϭ.ϯϳϳ,Ϭ ‐ϭ.ϯϴϬ ‐ϭ.ϯϴϬ ‐ϭ.ϯϴϬ ‐ϭ.ϯϳϬ ‐ϭ.ϯϲϬ

RegioŶalisieruŶgsŵittel ‐ϵ.ϰϱϴ,Ϯ ‐ϭϰ.ϰϰϰ,ϭ ‐ϭϮ.ϯϵϴ ‐ϭϯ.ϮϮϱ ‐ϭϯ.Ϭϲϭ ‐ϭϭ.ϵϬϴ ‐ϭϮ.Ϯϲϱ
ErgäŶzuŶgszuǁeisuŶgeŶ ;LFAͿ ‐ϭϬ.ϬϳϬ,ϳ ‐ϭϬ.ϲϳϱ,ϱ ‐ϭϭ.Ϭϲϭ ‐ϭϭ.Ϯϲϵ ‐ϭϭ.ϵϵϰ ‐ϭϮ.ϱϬϳ ‐ϭϮ.ϵϭϴ
KoŵpeŶsatioŶ Kfz‐Steuer ‐ϴ.ϵϵϭ,ϴ ‐ϴ.ϵϵϭ,ϴ ‐ϴ.ϵϵϮ ‐ϴ.ϵϵϮ ‐ϴ.ϵϵϮ ‐ϴ.ϵϵϮ ‐ϴ.ϵϵϮ
KoŶsolidieruŶgshilfeŶ/ 
SaŶieruŶgshilfeŶ** ‐ϴϬϬ,Ϭ ‐ϴϬϬ,Ϭ ‐ϴϬϬ ‐ϴϬϬ ‐ϴϬϬ ‐ϴϬϬ ‐ϴϬϬ

SteueƌeiŶŶahŵeŶ des BuŶdes ϯϭϮ.ϮϵϬ,ϱ ϯϯϳ.ϮϬϵ,ϱ ϯϱϵ.ϵϮϵ ϯϳϳ.ϯϯϮ ϯϵϰ.ϲϯϲ ϰϬϵ.Ϭϴϳ ϰϮϭ.ϮϵϬ

BuŶd  ;ǀH gg. VoƌjahƌͿ
AŶteil LohŶsteuer ϰ,ϰ ϰ,Ϭ ϲ,ϭ ϳ,Ϭ ϳ,Ϯ ϱ,ϱ ϰ,ϱ
AŶteil ǀeraŶl. ESt ϮϮ,ϳ ϳ,Ϭ Ϭ,ϴ Ϭ,ϰ ϲ,Ϯ ϱ,ϴ ϰ,ϰ
AŶteil Ŷ. ǀeraŶl. St. ǀ. Ertrag* Ϯϳ,ϰ ϭϵ,Ϭ ϭϮ,ϵ ‐ϲ,ϰ ϭ,ϯ ϭ,ϭ ϭ,ϭ
AŶteil AďgSt. a. ZiŶs‐ u. V.‐ertr. ϰϴ,ϯ ‐ϯϰ,ϲ ‐ϰ,ϳ Ϯ,ϰ Ϯ,ϯ ϯ,ϭ Ϯ,Ϯ
AŶteil KörpersĐhaftsteuer ϳϯ,ϲ ϭϬ,Ϭ Ϭ,ϰ Ϯ,ϲ ϲ,ϲ ϰ,ϴ ϯ,ϭ
AŶteil SteuerŶ ǀoŵ Uŵsatz ϭϵ,ϴ ϭϳ,ϰ ϳ,ϴ ϳ,ϭ ϰ,ϱ Ϯ,ϳ Ϯ,ϳ
dar.: Uŵsatzsteuer ϭϲ,ϳ ϵ,Ϯ ϳ,ϴ ϳ,Ϯ ϰ,ϱ Ϯ,ϳ Ϯ,ϳ

EiŶfuhruŵsatzsteuer ϯϬ,ϱ ϰϭ,ϴ ϳ,ϴ ϳ,ϭ ϰ,ϱ Ϯ,ϳ Ϯ,ϳ
Geǁerďesteueruŵlage ϯϬ,ϯ Ϯϴ,Ϯ ‐ϭ,ϱ ϯ,Ϯ ϲ,ϳ ϰ,ϴ ϯ,ϭ
BuŶdessteuerŶ ‐ϳ,ϭ ‐ϭ,ϱ ϰ,ϵ Ϯ,ϳ ϭ,ϭ Ϭ,ϯ Ϭ,ϳ

SteueƌeiŶŶahŵeŶ des BuŶdes 
ǀoƌ EU/FDE/LFA ϭϬ,ϭ ϳ,ϰ ϱ,ϳ ϰ,ϲ ϰ,ϱ ϯ,Ϯ Ϯ,ϴ

EU‐FiŶaŶzieruŶg ϭϳ,Ϭ ‐ϳ,ϴ ϲ,ϴ ϰ,Ϭ ϲ,ϯ Ϯ,ϲ ϭ,ϲ
daǀoŶ: 

EU‐MWSt‐EigeŶŵittel ϳϴ,ϲ ϵ,ϱ ϱ,ϰ ϰ,ϵ Ϯ,ϲ Ϯ,ϳ Ϯ,ϳ
EU‐BNE‐EigeŶŵittel ϭϮ,Ϭ ‐ϭϬ,ϴ ϳ,ϰ ϰ,ϭ ϳ,ϯ Ϯ,ϳ ϭ,ϱ
EU‐KuŶststoff‐EigeŶŵittel Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϯ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ ‐Ϭ,ϳ ‐Ϭ,ϳ

RegioŶalisieruŶgsŵittel ‐ϭϳ,ϰ ϱϮ,ϳ ‐ϭϰ,Ϯ ϲ,ϳ ‐ϭ,Ϯ ‐ϴ,ϴ ϯ,Ϭ
ErgäŶzuŶgszuǁeisuŶgeŶ ;LFAͿ ϭϱ,ϭ ϲ,Ϭ ϯ,ϲ ϭ,ϵ ϲ,ϰ ϰ,ϯ ϯ,ϯ
KoŵpeŶsatioŶ Kfz‐Steuer Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ
KoŶsolidieruŶgshilfeŶ/ 
SaŶieruŶgshilfeŶ** ‐Ϯϱ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ

SteueƌeiŶŶahŵeŶ des BuŶdes ϭϬ,ϯ ϴ,Ϭ ϲ,ϳ ϰ,ϴ ϰ,ϲ ϯ,ϳ ϯ,Ϭ
*  ohŶe AďgeltuŶgsteuer auf ZiŶs‐ uŶd VeräußeruŶgserträge
** KoŶsolidieruŶgshilfeŶ: Betrag ǀorďehaltliĐh der EŶtsĐheiduŶg des Staďilitätsrates geŵ. § Ϯ Aďs. Ϯ KoŶsHilfG; aď ϮϬϮϬ SaŶieruŶgshilfeŶ
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Tabelle 5 - EU, FDE, Finanzausgleich

ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ ϮϬϮϳ

EigeŶe EiŶŶahŵeŶ deƌ EU
;Mio. €Ϳ
FiŶaŶzieruŶg aus deŶ Steuer‐
eiŶŶahŵeŶ des BuŶdes:

EU‐MWSt‐EigeŶŵittel ϰ.ϰϭϲ,ϯ ϰ.ϴϯϳ,ϲ ϱ.ϭϬϬ ϱ.ϯϱϬ ϱ.ϰϵϬ ϱ.ϲϰϬ ϱ.ϳϵϬ
EU‐BNE‐EigeŶŵittel Ϯϴ.ϲϴϯ,ϯ Ϯϱ.ϱϳϯ,ϳ Ϯϳ.ϰϳϬ Ϯϴ.ϱϵϬ ϯϬ.ϲϳϬ ϯϭ.ϱϬϬ ϯϭ.ϵϲϬ
EU‐KuŶststoff‐EigeŶŵittel ϭ.ϯϳϳ,Ϭ ϭ.ϯϳϳ,Ϭ ϭ.ϯϴϬ ϭ.ϯϴϬ ϭ.ϯϴϬ ϭ.ϯϳϬ ϭ.ϯϲϬ

Zölle ϱ.ϭϮϮ,ϯ ϲ.ϴϮϴ,ϴ ϲ.ϴϬϬ ϲ.ϵϬϬ ϳ.ϬϬϬ ϳ.ϭϬϬ ϳ.ϮϬϬ

EU‐EigeŶŵittel iŶsgesaŵt ϯϵ.ϱϵϴ,ϴ ϯϴ.ϲϭϳ,ϭ ϰϬ.ϳϱϬ ϰϮ.ϮϮϬ ϰϰ.ϱϰϬ ϰϱ.ϲϭϬ ϰϲ.ϯϭϬ
ǀH gegeŶüďer Vorjahr ϭϱ,ϴ ‐Ϯ,ϱ ϱ,ϱ ϯ,ϲ ϱ,ϱ Ϯ,ϰ ϭ,ϱ

FoŶds "DeutsĐhe EiŶheit"
;Mio. €Ϳ
BeteiliguŶg der GeŵeiŶdeŶ West 
üďer erhöhte 
Geǁerďesteueruŵlage

‐Ϭ,ϭ Ϭ,ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

LäŶdeƌfiŶaŶzausgleiĐh
;Mio. €Ϳ
BuŶdesergäŶzuŶgszuǁeisuŶgeŶ ϭϬ.ϬϳϬ,ϳ ϭϬ.ϲϳϱ,ϱ ϭϭ.Ϭϲϭ ϭϭ.Ϯϲϵ ϭϭ.ϵϵϰ ϭϮ.ϱϬϳ ϭϮ.ϵϭϴ
daǀoŶ

SoŶder‐BEZ pol. FühruŶg ϲϰϮ,ϰ ϲϰϮ,ϰ ϲϰϮ ϲϰϮ ϲϰϮ ϲϰϮ ϲϰϮ

SoŶder‐BEZ teiluŶgsďediŶgte 
SoŶderlasteŶ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

SoŶder‐BEZ für KosteŶ strukt. 
Arď.losigkeit ;Ŷeue BLͿ Ϯϲϴ,Ϭ Ϯϲϴ,Ϭ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ

SoŶder‐BEZ koŵŵuŶale 
EiŶŶahŵeŶ ϭ.ϮϯϬ,ϰ ϭ.ϰϲϱ,ϭ ϭ.ϱϲϬ ϭ.ϲϭϲ ϭ.ϳϮϭ ϭ.ϴϬϳ ϭ.ϴϳϮ

SoŶder‐BEZ 
ForsĐhuŶgsförderuŶg Ϯϰϴ,ϴ ϴϵ,Ϯ Ϯϴϰ ϯϬϬ ϯϮϳ ϯϮϭ ϯϮϭ

AllgeŵeiŶe BEZ ϳ.ϲϴϭ,ϭ ϴ.ϮϭϬ,ϴ ϴ.ϰϵϮ ϴ.ϲϮϵ ϵ.ϮϮϭ ϵ.ϲϱϱ ϭϬ.ϬϬϭ

BeteiliguŶg der GeŵeiŶdeŶ West 
aŶ der NeuordŶuŶg des 
FiŶaŶzausgleiĐhs üďer erhöhte 
Geǁerďesteueruŵlage

‐Ϭ,Ϯ Ϭ,ϳ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

RegioŶalisieƌuŶgsŵittel aŶ die 
LäŶdeƌ ;Mio. €Ϳ ϵ.ϰϱϴ,Ϯ ϭϰ.ϰϰϰ,ϭ ϭϮ.ϯϵϳ,ϲ ϭϯ.ϮϮϰ,ϱ ϭϯ.Ϭϲϭ,ϯ ϭϭ.ϵϬϴ,ϭ ϭϮ.Ϯϲϱ,ϰ

fiŶaŶzielle KoŵpeŶsatioŶ aŶ 
LäŶdeƌ ǁegeŶ deƌ Üďeƌtƌa‐
guŶg deƌ Kfz‐Steueƌ ;Mio. €Ϳ

ϴ.ϵϵϭ,ϴ ϴ.ϵϵϭ,ϴ ϴ.ϵϵϮ ϴ.ϵϵϮ ϴ.ϵϵϮ ϴ.ϵϵϮ ϴ.ϵϵϮ

KoŶsolidieƌuŶgshilfeŶ/ 
SaŶieƌuŶgshilfeŶ ;Mio. €Ϳ* ϴϬϬ,Ϭ ϴϬϬ,Ϭ ϴϬϬ ϴϬϬ ϴϬϬ ϴϬϬ ϴϬϬ

* KoŶsolidieruŶgshilfeŶ: Betrag ǀorďehaltliĐh der EŶtsĐheiduŶg des Staďilitätsrates geŵ. § Ϯ Aďs. Ϯ KoŶsHilfG; aď ϮϬϮϬ SaŶieruŶgshilfeŶ 
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Tabelle 6 - Steuereinnahmen der Länder

ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ ϮϬϮϳ

LäŶdeƌ ;Mio. €Ϳ
AŶteil LohŶsteuer ϵϮ.ϴϮϯ,Ϭ ϵϲ.ϱϲϭ,ϵ ϭϬϮ.ϰϮϱ ϭϬϵ.ϱϰϰ ϭϭϳ.ϰϰϵ ϭϮϯ.ϴϲϲ ϭϮϵ.ϰϭϯ
AŶteil ǀeraŶl. ESt ϯϬ.ϳϰϱ,ϰ ϯϮ.ϴϵϵ,ϳ ϯϯ.ϭϱϬ ϯϯ.Ϯϵϵ ϯϱ.ϯϲϬ ϯϳ.ϰϮϭ ϯϵ.Ϭϳϵ

AŶteil LSt / ESt zusaŵŵeŶ ϭϮϯ.ϱϲϴ,ϱ ϭϮϵ.ϰϲϭ,ϲ ϭϯϱ.ϱϳϱ ϭϰϮ.ϴϰϯ ϭϱϮ.ϴϬϵ ϭϲϭ.Ϯϴϴ ϭϲϴ.ϰϵϭ
AŶteil Ŷ. ǀeraŶl. St. ǀ. Ertrag ϭϯ.ϲϵϲ,ϵ ϭϲ.ϯϬϭ,Ϯ ϭϴ.ϰϬϬ ϭϳ.ϮϮϱ ϭϳ.ϰϱϬ ϭϳ.ϲϱϬ ϭϳ.ϴϱϬ
AŶt. AďgSt. ZiŶs‐ u. V.‐ertr. ϰ.ϰϭϮ,ϴ Ϯ.ϴϴϱ,ϵ Ϯ.ϳϱϬ Ϯ.ϴϭϲ Ϯ.ϴϴϮ Ϯ.ϵϳϬ ϯ.Ϭϯϲ
AŶteil KörpersĐhaftsteuer Ϯϭ.ϬϲϮ,Ϭ Ϯϯ.ϭϲϲ,ϵ Ϯϯ.ϮϱϬ Ϯϯ.ϴϱϬ Ϯϱ.ϰϮϱ Ϯϲ.ϲϱϬ Ϯϳ.ϰϳϱ
AŶteil SteuerŶ ǀoŵ Uŵsatz ϭϮϴ.ϱϭϰ,ϵ ϭϰϯ.ϵϱϮ,ϯ ϭϯϴ.Ϭϯϵ ϭϰϳ.ϭϯϬ ϭϱϮ.ϯϱϴ ϭϱϲ.Ϯϴϵ ϭϲϬ.ϯϭϮ
Geǁerďesteueruŵlage Ϯ.ϵϬϬ,ϭ ϯ.ϳϭϳ,Ϯ ϯ.ϲϲϮ ϯ.ϳϴϬ ϰ.Ϭϯϰ ϰ.ϮϮϵ ϰ.ϯϱϵ
LäŶdersteuerŶ ϯϭ.ϲϭϮ,ϵ ϯϬ.Ϭϵϳ,ϰ Ϯϱ.ϴϬϱ Ϯϲ.ϯϬϮ Ϯϳ.ϰϯϲ Ϯϴ.ϰϳϬ Ϯϵ.ϯϬϰ

SteueƌeiŶŶahŵeŶ deƌ LäŶdeƌ ǀoƌ 
FDE/BEZ u. FiŶaŶzausgl. ϯϮϱ.ϳϲϴ,Ϭ ϯϰϵ.ϱϴϮ,ϲ ϯϰϳ.ϰϴϭ ϯϲϯ.ϵϰϱ ϯϴϮ.ϯϵϰ ϯϵϳ.ϱϰϱ ϰϭϬ.ϴϮϴ

FoŶds "DeutsĐhe EiŶheit" ‐Ϭ,ϭ Ϭ,ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
Eƌhöhte GeǁSt‐Uŵlage füƌ 
NeuoƌdŶuŶg FiŶaŶzausgl.  ‐Ϭ,Ϯ Ϭ,ϳ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

RegioŶalisieruŶgsŵittel ϵ.ϰϱϴ,Ϯ ϭϰ.ϰϰϰ,ϭ ϭϮ.ϯϵϴ ϭϯ.ϮϮϱ ϭϯ.Ϭϲϭ ϭϭ.ϵϬϴ ϭϮ.Ϯϲϱ
BuŶdesergäŶzuŶgs‐
zuǁeisuŶgeŶ ϭϬ.ϬϳϬ,ϳ ϭϬ.ϲϳϱ,ϱ ϭϭ.Ϭϲϭ ϭϭ.Ϯϲϵ ϭϭ.ϵϵϰ ϭϮ.ϱϬϳ ϭϮ.ϵϭϴ

KoŵpeŶsatioŶ Kfz‐Steuer ϴ.ϵϵϭ,ϴ ϴ.ϵϵϭ,ϴ ϴ.ϵϵϮ ϴ.ϵϵϮ ϴ.ϵϵϮ ϴ.ϵϵϮ ϴ.ϵϵϮ
KoŶsolidieruŶgshilfeŶ/ 
SaŶieruŶgshilfeŶ* ϴϬϬ,Ϭ ϴϬϬ,Ϭ ϴϬϬ ϴϬϬ ϴϬϬ ϴϬϬ ϴϬϬ

SteueƌeiŶŶahŵeŶ deƌ LäŶdeƌ ϯϱϱ.Ϭϴϴ,ϱ ϯϴϰ.ϰϵϰ,ϴ ϯϴϬ.ϳϯϭ ϯϵϴ.ϮϯϬ ϰϭϳ.Ϯϰϭ ϰϯϭ.ϳϱϮ ϰϰϱ.ϴϬϯ

LäŶdeƌ ;ǀH gg. VoƌjahƌͿ
AŶteil LohŶsteuer ϰ,ϰ ϰ,Ϭ ϲ,ϭ ϳ,Ϭ ϳ,Ϯ ϱ,ϱ ϰ,ϱ
AŶteil ǀeraŶl. ESt ϮϮ,ϳ ϳ,Ϭ Ϭ,ϴ Ϭ,ϰ ϲ,Ϯ ϱ,ϴ ϰ,ϰ

AŶteil LSt / ESt zusaŵŵeŶ ϴ,ϰ ϰ,ϴ ϰ,ϳ ϱ,ϰ ϳ,Ϭ ϱ,ϱ ϰ,ϱ
AŶteil Ŷ. ǀeraŶl. St. ǀ. Ertrag Ϯϳ,ϰ ϭϵ,Ϭ ϭϮ,ϵ ‐ϲ,ϰ ϭ,ϯ ϭ,ϭ ϭ,ϭ
AŶt. AďgSt. ZiŶs‐ u. V.‐ertr. ϰϴ,ϯ ‐ϯϰ,ϲ ‐ϰ,ϳ Ϯ,ϰ Ϯ,ϯ ϯ,ϭ Ϯ,Ϯ
AŶteil KörpersĐhaftsteuer ϳϯ,ϲ ϭϬ,Ϭ Ϭ,ϰ Ϯ,ϲ ϲ,ϲ ϰ,ϴ ϯ,ϭ
AŶteil SteuerŶ ǀoŵ Uŵsatz ϭϬ,ϴ ϭϮ,Ϭ ‐ϰ,ϭ ϲ,ϲ ϯ,ϲ Ϯ,ϲ Ϯ,ϲ
Geǁerďesteueruŵlage ϯϬ,ϯ Ϯϴ,Ϯ ‐ϭ,ϱ ϯ,Ϯ ϲ,ϳ ϰ,ϴ ϯ,ϭ
LäŶdersteuerŶ ϭϯ,ϴ ‐ϰ,ϴ ‐ϭϰ,ϯ ϭ,ϵ ϰ,ϯ ϯ,ϴ Ϯ,ϵ

SteueƌeiŶŶahŵeŶ deƌ LäŶdeƌ ǀoƌ 
FDE/BEZ u. FiŶaŶzausgl. ϭϯ,ϵ ϳ,ϯ ‐Ϭ,ϲ ϰ,ϳ ϱ,ϭ ϰ,Ϭ ϯ,ϯ

FoŶds "DeutsĐhe EiŶheit" ‐ϭϬϬ,Ϭ
Eƌhöhte GeǁSt‐Uŵlage füƌ 
NeuoƌdŶuŶg FiŶaŶz‐ausgleiĐh ‐ϭϬϬ,Ϭ

RegioŶalisieruŶgsŵittel ‐ϭϳ,ϰ ϱϮ,ϳ ‐ϭϰ,Ϯ ϲ,ϳ ‐ϭ,Ϯ ‐ϴ,ϴ ϯ,Ϭ
BuŶdesergäŶzuŶgs‐
zuǁeisuŶgeŶ ϭϱ,ϭ ϲ,Ϭ ϯ,ϲ ϭ,ϵ ϲ,ϰ ϰ,ϯ ϯ,ϯ

KoŵpeŶsatioŶ Kfz‐Steuer Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ
KoŶsolidieruŶgshilfeŶ/ 
SaŶieruŶgshilfeŶ* ‐Ϯϱ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ

SteueƌeiŶŶahŵeŶ deƌ LäŶdeƌ ϭϮ,ϯ ϴ,ϯ ‐ϭ,Ϭ ϰ,ϲ ϰ,ϴ ϯ,ϱ ϯ,ϯ
* KoŶsolidieruŶgshilfeŶ: Betrag ǀorďehaltliĐh der EŶtsĐheiduŶg des Staďilitätsrates geŵ. § Ϯ Aďs. Ϯ KoŶsHilfG; aď ϮϬϮϬ SaŶieruŶgshilfeŶ
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Tabelle 7 - Steuereinnahmen der Gemeinden

ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ ϮϬϮϳ

GeŵeiŶdeŶ ;Mio. €Ϳ
AŶteil LohŶsteuer ϯϮ.ϳϲϭ,ϭ ϯϰ.ϬϴϬ,ϳ ϯϲ.ϭϱϬ ϯϴ.ϲϲϯ ϰϭ.ϰϱϯ ϰϯ.ϳϭϴ ϰϱ.ϲϳϱ
AŶteil ǀeraŶl. ESt ϭϬ.ϴϱϭ,ϯ ϭϭ.ϲϭϭ,ϳ ϭϭ.ϳϬϬ ϭϭ.ϳϱϯ ϭϮ.ϰϴϬ ϭϯ.ϮϬϴ ϭϯ.ϳϵϯ

AŶteil LSt / ESt zusaŵŵeŶ ϰϯ.ϲϭϮ,ϰ ϰϱ.ϲϵϮ,ϯ ϰϳ.ϴϱϬ ϱϬ.ϰϭϱ ϱϯ.ϵϯϯ ϱϲ.ϵϮϱ ϱϵ.ϰϲϴ
AŶt. AďgSt. ZiŶs‐ u. V.‐ertr. ϭ.ϮϬϯ,ϱ ϳϴϳ,ϭ ϳϱϬ ϳϲϴ ϳϴϲ ϴϭϬ ϴϮϴ
GeŵeiŶdeaŶteil ESt ϰϰ.ϴϭϱ,ϵ ϰϲ.ϰϳϵ,ϰ ϰϴ.ϲϬϬ ϱϭ.ϭϴϯ ϱϰ.ϳϭϵ ϱϳ.ϳϯϱ ϲϬ.Ϯϵϲ
Geǁerďesteuer ďrutto ϲϭ.ϭϬϯ,ϰ ϳϬ.Ϯϰϯ,ϲ ϳϭ.ϰϱϬ ϳϯ.ϳϱϬ ϳϴ.ϳϬϬ ϴϮ.ϱϬϬ ϴϱ.ϬϱϬ

‐ Geǁerďesteueruŵlage ‐ϰ.ϵϱϭ,ϰ ‐ϲ.ϯϰϲ,ϱ ‐ϲ.ϮϱϮ ‐ϲ.ϰϱϯ ‐ϲ.ϴϴϳ ‐ϳ.Ϯϭϵ ‐ϳ.ϰϰϮ
GeŵeiŶdesteuerŶ ϭϲ.Ϭϴϯ,ϱ ϭϲ.ϵϯϯ,Ϭ ϭϳ.ϭϳϮ ϭϳ.ϯϳϲ ϭϳ.ϱϴϬ ϭϳ.ϳϴϰ ϭϳ.ϵϴϴ

SteueƌeiŶŶ. deƌ GeŵeiŶde ǀoƌ FDE 
u. FiŶaŶzausgl. ϭϭϳ.Ϭϱϭ,ϰ ϭϮϳ.ϯϬϵ,ϱ ϭϯϬ.ϵϳϬ ϭϯϱ.ϴϱϲ ϭϰϰ.ϭϭϮ ϭϱϬ.ϴϬϬ ϭϱϱ.ϴϵϮ

GeŵeiŶdeaŶteil StǀU ϵ.ϭϱϵ,ϴ ϴ.Ϭϴϱ,ϰ ϴ.ϭϳϲ ϴ.ϱϲϵ ϴ.ϴϭϳ ϴ.ϵϴϱ ϵ.ϭϱϲ
Erhöhte GeǁSt‐Uŵlage FoŶds 
"DeutsĐhe EiŶheit" Ϭ,ϭ ‐Ϭ,ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Erh. GeǁSt‐Uŵl. für Neu‐
ordŶuŶg FiŶaŶzausgleiĐh Ϭ,Ϯ ‐Ϭ,ϳ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

SteueƌeiŶŶahŵeŶ deƌ GeŵeiŶdeŶ ϭϮϲ.Ϯϭϭ,ϱ ϭϯϱ.ϯϵϰ,ϭ ϭϯϵ.ϭϰϲ ϭϰϰ.ϰϮϱ ϭϱϮ.ϵϮϴ ϭϱϵ.ϳϴϱ ϭϲϱ.Ϭϰϴ

GeŵeiŶdeŶ
;ǀH gg. VoƌjahƌͿ

AŶteil LohŶsteuer ϰ,ϰ ϰ,Ϭ ϲ,ϭ ϳ,Ϭ ϳ,Ϯ ϱ,ϱ ϰ,ϱ
AŶteil ǀeraŶl. ESt ϮϮ,ϳ ϳ,Ϭ Ϭ,ϴ Ϭ,ϰ ϲ,Ϯ ϱ,ϴ ϰ,ϰ

AŶteil LSt / ESt zusaŵŵeŶ ϴ,ϰ ϰ,ϴ ϰ,ϳ ϱ,ϰ ϳ,Ϭ ϱ,ϱ ϰ,ϱ
AŶt. AďgSt. ZiŶs‐ u. V.‐ertr. ϰϴ,ϯ ‐ϯϰ,ϲ ‐ϰ,ϳ Ϯ,ϰ Ϯ,ϯ ϯ,ϭ Ϯ,Ϯ
GeŵeiŶdeaŶteil ESt ϵ,Ϯ ϯ,ϳ ϰ,ϲ ϱ,ϯ ϲ,ϵ ϱ,ϱ ϰ,ϰ
Geǁerďesteuer ďrutto ϯϰ,ϵ ϭϱ,Ϭ ϭ,ϳ ϯ,Ϯ ϲ,ϳ ϰ,ϴ ϯ,ϭ

‐ Geǁerďesteueruŵlage ϯϬ,ϯ Ϯϴ,Ϯ ‐ϭ,ϱ ϯ,Ϯ ϲ,ϳ ϰ,ϴ ϯ,ϭ
GeŵeiŶdesteuerŶ Ϭ,ϰ ϱ,ϯ ϭ,ϰ ϭ,Ϯ ϭ,Ϯ ϭ,Ϯ ϭ,ϭ

SteueƌeiŶŶ. deƌ GeŵeiŶde ǀoƌ FDE 
u. FiŶaŶzausgl. ϭϴ,ϴ ϴ,ϴ Ϯ,ϵ ϯ,ϳ ϲ,ϭ ϰ,ϲ ϯ,ϰ

GeŵeiŶdeaŶteil StǀU ϭ,Ϯ ‐ϭϭ,ϳ ϭ,ϭ ϰ,ϴ Ϯ,ϵ ϭ,ϵ ϭ,ϵ
Erhöhte GeǁSt‐Uŵlage FoŶds 
"DeutsĐhe EiŶheit" ‐ϭϬϬ,Ϭ

Erh. GeǁSt‐Uŵl. für Neu‐
ordŶuŶg FiŶaŶzausgleiĐh ‐ϭϬϬ,Ϭ

SteueƌeiŶŶahŵeŶ deƌ GeŵeiŶdeŶ ϭϳ,ϰ ϳ,ϯ Ϯ,ϴ ϯ,ϴ ϱ,ϵ ϰ,ϱ ϯ,ϯ
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Tabelle 8.1 - nachrichtliche Angaben

ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ ϮϬϮϳ

ϭ. GeŵeiŶsĐh. SteueƌŶ
ϭ.ϭ. ;Mio. €Ϳ

LohŶsteuer ďrutto ϮϳϬ.ϯϵϳ,ϯ Ϯϳϴ.Ϯϰϲ,ϰ Ϯϵϲ.ϲϮϬ ϯϭϯ.ϱϵϬ ϯϯϮ.ϰϳϬ ϯϰϳ.ϵϬϬ ϯϲϭ.ϮϰϬ
‐ KiŶdergeld ‐ϰϵ.ϳϳϯ,ϯ ‐ϰϴ.ϴϳϵ,ϳ ‐ϱϯ.ϳϬϬ ‐ϱϯ.ϴϱϬ ‐ϱϰ.ϬϱϬ ‐ϱϰ.ϯϬϬ ‐ϱϰ.ϱϬϬ
‐ Altersǀorsorgezulage ‐Ϯ.Ϯϭϲ,ϴ ‐Ϯ.ϭϲϮ,Ϯ ‐ϭ.ϵϮϬ ‐ϭ.ϵϵϬ ‐Ϯ.ϬϳϬ ‐Ϯ.ϭϱϬ ‐Ϯ.ϮϰϬ

LohŶsteuer Kasse Ϯϭϴ.ϰϬϳ,ϭ ϮϮϳ.ϮϬϰ,ϱ Ϯϰϭ.ϬϬϬ Ϯϱϳ.ϳϱϬ Ϯϳϲ.ϯϱϬ Ϯϵϭ.ϰϱϬ ϯϬϰ.ϱϬϬ

ǀeraŶl. ESt ďrutto ϴϰ.ϱϴϮ,ϭ ϴϴ.ϵϵϳ,ϯ ϵϬ.ϱϰϮ ϵϬ.ϵϬϬ ϵϲ.ϱϬϬ ϭϬϮ.ϭϬϱ ϭϬϲ.ϲϯϬ
‐ ErstattuŶgeŶ aŶ ArďeitŶ. ‐ϭϮ.Ϯϳϲ,ϱ ‐ϭϭ.ϱϴϬ,ϲ ‐ϭϮ.ϱϬϬ ‐ϭϮ.ϰϱϬ ‐ϭϯ.ϭϰϬ ‐ϭϯ.ϴϵϬ ‐ϭϰ.ϱϭϬ
‐ EigeŶheiŵzulage ‐Ϯ,Ϭ ‐ϭ,Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
‐ IŶǀestitioŶszulage ϰϮ,ϴ ϭ,ϰ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
‐ ForsĐhuŶgszulage ‐Ϭ,ϯ ‐ϲ,Ϭ ‐ϰϮ ‐ϭϬϬ ‐ϭϲϬ ‐ϭϲϱ ‐ϭϳϬ
‐ ErstattuŶgeŶ BZSt ‐ϰ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ǀeraŶl. ESt Kasse ϳϮ.ϯϰϮ,Ϯ ϳϳ.ϰϭϭ,Ϭ ϳϴ.ϬϬϬ ϳϴ.ϯϱϬ ϴϯ.ϮϬϬ ϴϴ.ϬϱϬ ϵϭ.ϵϱϬ

KorpersĐhaftsteuer ďrutto ϰϮ.ϭϰϬ,ϭ ϰϲ.ϰϲϵ,ϲ ϰϳ.Ϭϳϱ ϰϴ.ϳϬϬ ϱϭ.ϵϱϬ ϱϰ.ϰϭϬ ϱϲ.ϬϴϬ
‐ IŶǀestitioŶszulage zur KSt Ϯ,Ϭ ϭϯ,Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
‐ ForsĐhuŶgszulage zur KSt ‐ϭϴ,Ϯ ‐ϭϰϴ,ϴ ‐ϱϳϱ ‐ϭ.ϬϬϬ ‐ϭ.ϭϬϬ ‐ϭ.ϭϭϬ ‐ϭ.ϭϯϬ
‐ ErstattuŶgeŶ BZSt Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

KörpersĐhaftsteuer Kasse ϰϮ.ϭϮϯ,ϵ ϰϲ.ϯϯϯ,ϴ ϰϲ.ϱϬϬ ϰϳ.ϳϬϬ ϱϬ.ϴϱϬ ϱϯ.ϯϬϬ ϱϰ.ϵϱϬ

ŶiĐht ǀeraŶl. St. ǀ. Ertrag ďrutto Ϯϴ.ϯϭϰ,ϱ ϯϯ.ϮϳϬ,ϴ ϯϳ.ϰϱϬ ϯϱ.Ϭϳϱ ϯϱ.ϱϬϳ ϯϱ.ϵϬϳ ϯϲ.ϯϰϭ
‐ ErstattuŶgeŶ BZSt ‐ϵϮϬ,ϲ ‐ϲϲϴ,ϰ ‐ϲϱϬ ‐ϲϬϵ ‐ϲϭϱ ‐ϲϮϭ ‐ϲϮϳ

ŶiĐht ǀeraŶl. St. ǀ. Ertrag Kasse Ϯϳ.ϯϵϯ,ϵ ϯϮ.ϲϬϮ,ϰ ϯϲ.ϴϬϬ ϯϰ.ϰϱϬ ϯϰ.ϵϬϬ ϯϱ.ϯϬϬ ϯϱ.ϳϬϬ

ϭ.Ϯ. ;ǀH gegeŶüďeƌ VoƌjahƌͿ
LohŶsteuer ďrutto ϯ,ϳ Ϯ,ϵ ϲ,ϲ ϱ,ϳ ϲ,Ϭ ϰ,ϲ ϯ,ϴ

‐ KiŶdergeld ϭ,ϯ ‐ϭ,ϴ ϵ,ϵ Ϭ,ϯ Ϭ,ϰ Ϭ,ϱ Ϭ,ϰ
‐ Altersǀorsorgezulage ‐ϰ,ϱ ‐Ϯ,ϱ ‐ϭϭ,Ϯ ϯ,ϲ ϰ,Ϭ ϯ,ϵ ϰ,Ϯ

LohŶsteuer Kasse ϰ,ϰ ϰ,Ϭ ϲ,ϭ ϳ,Ϭ ϳ,Ϯ ϱ,ϱ ϰ,ϱ

ǀeraŶl. ESt ďrutto ϭϰ,ϴ ϱ,Ϯ ϭ,ϳ Ϭ,ϰ ϲ,Ϯ ϱ,ϴ ϰ,ϰ
‐ ErstattuŶgeŶ aŶ ArďeitŶ. ‐ϭϲ,ϲ ‐ϱ,ϳ ϳ,ϵ ‐Ϭ,ϰ ϱ,ϱ ϱ,ϳ ϰ,ϱ
‐ EigeŶheiŵzulage ‐ϯϱ,Ϭ ‐ϱϭ,ϳ ‐ϭϬϬ,Ϭ
‐ IŶǀestitioŶszulage
‐ ForsĐhuŶgszulage ϭϴϯϭ,ϳ ϱϵϰ,ϱ ϭϯϴ,ϭ ϲϬ,Ϭ ϯ,ϭ ϯ,Ϭ
‐ ErstattuŶgeŶ BZSt

ǀeraŶl. ESt Kasse ϮϮ,ϳ ϳ,Ϭ Ϭ,ϴ Ϭ,ϰ ϲ,Ϯ ϱ,ϴ ϰ,ϰ

KorpersĐhaftsteuer ďrutto ϳϯ,ϳ ϭϬ,ϯ ϭ,ϯ ϯ,ϱ ϲ,ϳ ϰ,ϳ ϯ,ϭ
‐ IŶǀestitioŶszulage zur KSt
‐ ForsĐhuŶgszulage zur KSt ϳϭϴ,ϭ Ϯϴϲ,ϰ ϳϯ,ϵ ϭϬ,Ϭ Ϭ,ϵ ϭ,ϴ
‐ ErstattuŶgeŶ BZSt

KörpersĐhaftsteuer Kasse ϳϯ,ϲ ϭϬ,Ϭ Ϭ,ϰ Ϯ,ϲ ϲ,ϲ ϰ,ϴ ϯ,ϭ

ŶiĐht ǀeraŶl. St. ǀ. Ertrag ďrutto Ϯϯ,ϰ ϭϳ,ϱ ϭϮ,ϲ ‐ϲ,ϯ ϭ,Ϯ ϭ,ϭ ϭ,Ϯ
‐ ErstattuŶgeŶ BZSt ‐ϯϲ,ϯ ‐Ϯϳ,ϰ ‐Ϯ,ϴ ‐ϲ,ϯ ϭ,Ϭ ϭ,Ϭ ϭ,Ϭ

ŶiĐht ǀeraŶl. St. ǀ. Ertrag Kasse Ϯϳ,ϰ ϭϵ,Ϭ ϭϮ,ϵ ‐ϲ,ϰ ϭ,ϯ ϭ,ϭ ϭ,ϭ

Ist SĐhätzuŶg
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Tabelle 8.2 - nachrichtliche Angaben (Fortsetzung)

ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ ϮϬϮϳ

Ϯ. BuŶdessteueƌŶ
Ϯ.ϭ.  ;Mio. €Ϳ
SolidaritätszusĐhlag zur …

‐ LohŶsteuer ϰ.ϮϳϬ,ϱ ϯ.ϵϯϲ,ϱ ϰ.Ϭϱϱ ϰ.ϭϮϬ ϰ.ϰϬϬ ϰ.ϱϳϱ ϰ.ϳϯϱ
‐ ǀeraŶl. EiŶkoŵŵeŶsteuer Ϯ.ϰϯϬ,ϴ ϯ.ϯϱϳ,ϯ ϯ.ϯϴϬ ϯ.ϯϵϬ ϯ.ϲϬϬ ϯ.ϴϭϬ ϯ.ϵϴϬ
‐ AďgSt. a. ZiŶs‐ u. Veräuß.‐ertr. ϱϱϭ,ϰ ϯϲϭ,ϯ ϯϰϱ ϯϱϱ ϯϲϬ ϯϳϬ ϯϴϬ
‐ ŶiĐht ǀeraŶl. SteuerŶ ǀ. Ertrag ϭ.ϰϱϯ,ϴ ϭ.ϳϴϯ,ϴ ϭ.ϵϱϬ ϭ.ϴϮϱ ϭ.ϴϱϬ ϭ.ϴϳϬ ϭ.ϴϵϬ
‐ KörpersĐhaftsteuer Ϯ.ϯϮϭ,ϭ Ϯ.ϱϯϴ,ϴ Ϯ.ϱϳϬ Ϯ.ϲϲϬ Ϯ.ϴϰϬ Ϯ.ϵϳϱ ϯ.Ϭϲϱ

EŶergieSt ;Mio. €Ϳ auf …
‐ aŶdere Heizstoffe als Erdgas ϵϵϴ,ϰ ϵϵϲ,ϵ ϭ.ϬϬϬ ϵϴϬ ϵϲϭ ϵϰϮ ϵϮϰ
‐ Erdgas als Heizstoff ϯ.ϬϮϭ,Ϭ ϯ.Ϯϴϭ,ϭ Ϯ.ϴϯϱ Ϯ.ϲϵϯ Ϯ.ϲϲϲ Ϯ.ϲϰϬ Ϯ.ϲϭϯ
‐ SoŶstige ϯϯ.ϭϬϭ,Ϭ Ϯϵ.ϯϴϴ,ϴ ϯϮ.Ϯϭϱ ϯϮ.ϮϮϳ ϯϮ.ϬϮϯ ϯϭ.ϳϲϴ ϯϭ.ϱϭϯ

Ϯ.Ϯ. ;ǀH gegeŶüďeƌ VoƌjahƌͿ
SolidaritätszusĐhlag zur …

‐ LohŶsteuer ‐ϲϳ,ϯ ‐ϳ,ϴ ϯ,Ϭ ϭ,ϲ ϲ,ϴ ϰ,Ϭ ϯ,ϱ
‐ ǀeraŶl. EiŶkoŵŵeŶsteuer ‐ϭϮ,ϲ ϯϴ,ϭ Ϭ,ϳ Ϭ,ϯ ϲ,Ϯ ϱ,ϴ ϰ,ϱ
‐ AďgSt. a. ZiŶs‐ u. Veräuß.‐ertr. ϰϴ,ϭ ‐ϯϰ,ϱ ‐ϰ,ϱ Ϯ,ϵ ϭ,ϰ Ϯ,ϴ Ϯ,ϳ
‐ ŶiĐht ǀeraŶl. SteuerŶ ǀ. Ertrag Ϯϵ,ϱ ϮϮ,ϳ ϵ,ϯ ‐ϲ,ϰ ϭ,ϰ ϭ,ϭ ϭ,ϭ
‐ KörpersĐhaftsteuer ϳϱ,ϯ ϵ,ϰ ϭ,Ϯ ϯ,ϱ ϲ,ϴ ϰ,ϴ ϯ,Ϭ

EŶergieSt auf …
‐ aŶdere Heizstoffe als Erdgas ‐Ϯϳ,ϴ ‐Ϭ,ϭ Ϭ,ϯ ‐Ϯ,Ϭ ‐ϭ,ϵ ‐Ϯ,Ϭ ‐ϭ,ϵ
‐ Erdgas als Heizstoff ϭϬ,Ϯ ϴ,ϲ ‐ϭϯ,ϲ ‐ϱ,Ϭ ‐ϭ,Ϭ ‐ϭ,Ϭ ‐ϭ,Ϭ
‐ SoŶstige ‐ϭ,Ϯ ‐ϭϭ,Ϯ ϵ,ϲ Ϭ,Ϭ ‐Ϭ,ϲ ‐Ϭ,ϴ ‐Ϭ,ϴ

ϯ. LäŶdeƌsteueƌŶ
ϯ.ϭ. ;Mio. €Ϳ

ReŶŶǁett‐ u. Lotteriesteuer Ϯ.ϯϯϮ,ϴ Ϯ.ϱϲϵ,ϱ Ϯ.ϱϲϬ Ϯ.ϱϴϬ Ϯ.ϲϬϬ Ϯ.ϲϮϬ Ϯ.ϲϰϬ

RuL ohŶe OŶliŶesteuerŶ ϭ.ϲϱϵ,ϰ ϭ.ϲϳϱ,ϱ ϭ.ϳϱϬ ϭ.ϳϲϱ ϭ.ϳϴϬ ϭ.ϳϵϱ ϭ.ϴϭϬ

SportǁetteŶsteuer ϰϳϬ,Ϯ ϰϯϮ,ϱ ϰϮϱ ϰϯϬ ϰϯϱ ϰϰϬ ϰϰϱ

OŶliŶe‐Pokersteuer ϭϯ,ϲ ϯϮ,ϵ ϯϱ ϯϱ ϯϱ ϯϱ ϯϱ

ǀirtuelle AutoŵateŶsteuer ϭϴϵ,ϲ ϰϮϴ,ϲ ϯϱϬ ϯϱϬ ϯϱϬ ϯϱϬ ϯϱϬ

ϯ.Ϯ. ;ǀH gegeŶüďeƌ VoƌjahƌͿ
ReŶŶǁett‐ u. Lotteriesteuer ϭϰ,ϭ ϭϬ,ϭ ‐Ϭ,ϰ Ϭ,ϴ Ϭ,ϴ Ϭ,ϴ Ϭ,ϴ

RuL ohŶe SportǁetteŶsteuer Ϭ,ϯ ϭ,Ϭ ϰ,ϰ Ϭ,ϵ Ϭ,ϴ Ϭ,ϴ Ϭ,ϴ

SportǁetteŶsteuer ϮϬ,ϳ ‐ϴ,Ϭ ‐ϭ,ϳ ϭ,Ϯ ϭ,Ϯ ϭ,ϭ ϭ,ϭ

OŶliŶe‐Pokersteuer ϭϰϭ,ϯ ϲ,ϱ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ

ǀirtuelle AutoŵateŶsteuer ϭϮϲ,ϭ ‐ϭϴ,ϯ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ Ϭ,Ϭ

ϰ. GeŵeiŶdesteueƌŶ
ϰ.ϭ.  ;Mio. €Ϳ

Geǁerďesteuer Ŷetto ϱϲ.ϭϱϮ,Ϯ ϲϯ.ϴϵϲ,ϯ ϲϱ.ϭϵϴ ϲϳ.Ϯϵϳ ϳϭ.ϴϭϯ ϳϱ.Ϯϴϭ ϳϳ.ϲϬϴ

ϰ.Ϯ. ;ǀH gegeŶüďeƌ VoƌjahƌͿ
Geǁerďesteuer Ŷetto ϯϱ,ϴ ϭϯ,ϴ Ϯ,Ϭ ϯ,Ϯ ϲ,ϳ ϰ,ϴ ϯ,ϭ

Ist SĐhätzuŶg
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164. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 9. bis 11. Mai 2023

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage übersenden wir Ihnen die Ergebnisse der 164. Sitzung des AK Steuerschätzungen 

(Mai-Steuerschätzung) zu Ihrer Information.  

11. Mai 2023/czi 
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Aktenzeichen 

20.00.88 D 

Dokumenten-Nr. 

V 2089 

Kurzüberblick: Die aktuelle Steuerschätzung prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung 

vom November letzten Jahres deutlich geringere Zuwächse bei den gesamtstaatlichen Steuer-

einnahmen. Ursache hierfür sind die massiven Einnahmenverluste aufgrund des Inflationsaus-

gleichsgesetz (Tarifanpassung bei der Einkommensteuer). Diese können durch die im aktuel-

len Jahr leicht verbesserten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ansatzweise 

kompensiert werden.  

Die Gewerbesteuer entwickelt sich stabil und besser als im November prognostiziert. Daher 
ergeben sich für die Städte und Gemeinden in der Summe für das laufende Jahr nur geringe 

Verluste im Vergleich zur Steuerschätzung vom November 2022.  

Die Wahrscheinlichkeit für weitere Tarifsenkungen bei der Einkommensteuer ab dem Jahr 

2025 ist hoch, das Einnahmenrisiko sollte in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden. 

Bei der Kommunikation nach außen wird weiterhin empfohlen, neben den drohenden Tarifän-

derungen auch auf die ausgabeseitigen Aspekte der Inflationsproblematik hinzuweisen. 
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Die Einnahmen der Städte und Gemeinden steigen voraussichtlich im Jahr 2023 um 2,8 %, im Jahr 

2024 um 3,8 % und in den Folgejahren um 5,9 % bzw. 4,5 % und 3,3 %. Im Vergleich zur Schät-

zung aus dem November 2022 liegen die erwarteten Einnahmen steuerrechtsbedingt im Jahr 

2023 um 0,7 Mrd. niedriger als bislang prognostiziert, in den darauffolgenden Jahren liegen sie 

jeweils ca. 3 Mrd. Euro niedriger als bislang prognostiziert. 

Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

Die Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung muss insbesondere thematisieren, wie sich 

die Energieversorgung entwickelt und welche Auswirkungen dies auf Verbraucher und Unterneh-

men hat. Darüber hinaus muss die Prognose die bislang in dieser Form unbekannten Fragen zur 

Inflation (sowohl zur Inflationsentwicklung als auch zu den realwirtschaftlichen Folgen hoher In-

flation) klären.  

Für die Entwicklung des Steueraufkommens ist letztlich die Entwicklung der Inflation von größe-

rer Bedeutung als die zugrundeliegende realwirtschaftliche Entwicklung. Dies zeigt sich bei einem 

Vergleich der Wachstumsraten des realen, preisbereinigten BIPS einerseits und des nominalen, in 
jeweiligen Preisen ermittelten BIPs anderseits (siehe Tabelle).  

Die Eckdaten zeichnen das Bild einer durchstandenen milden Krise, bei der die Inflation als tem-

poräres Phänomen aufgetreten ist. Die Mittelfristperspektiven zeigen die üblichen Wachstumsra-

ten von 0,8 % real bzw. 2,8 % nominal, die sich ergeben, wenn eine leichte Unterauslastung des 

Produktionspotentials abgebaut wird.  

Energieversorgung 

Das Risiko einer völlig unzureichenden Versorgung mit Erdgas ist nicht eingetreten - insbesondere 

dank starker Einsparungen und eines milden Winters. Die Gasspeicher sind aktuell, d.h. direkt 

nach der Heizperiode, zu ca. 2/3 gefüllt. Dies macht auch im kommenden Winter eine Gasman-

gellage unwahrscheinlich.  
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Die Gas- und Ölpreise liegen aktuell um bis zu 80 % unteren den zeitweiligen Höchstwerten. Sie 

nähern sich zwar dem altem Niveau nicht vollständig an. Sie liegen jedoch im Projektionszeitraum 

mit einem erwarteten Niveau von 50 Euro je Mwh (sog. technische Annahme, abgeleitet aus dem 

Futures-Markt) in einem verkraftbaren Bereich. Die Projektion geht nachvollziehbar nicht davon 

aus, dass ein substantieller Verlust energieintensiver Industrien zu befürchten ist.  

Inflationsfolgen und Inflationsentwicklung 

Die realwirtschaftlichen Folgen der Inflation zeigen sich insbesondere in der geldpolitischen Reak-

tion der EZB (Zinsanstieg) und hieraus folgend in einer gedämpften Investitionstätigkeit. Da ge-

rade die Bauwirtschaft mangels Exportmöglichkeiten direkt von der Investitionsneigung vor Ort 

abhängig ist, bewirkt das hohe Zinsniveau dramatische Rückgänge bei der Bauwirtschaft. Ange-
sichts der bislang bestehenden Hochkonjunktur im Baubereich ist dies allerdings eher als Norma-

lisierung zu verstehen.  

Mit dem Rückgang der Energiepreise ist der externe Faktor für den Inflationsschub weggefallen. 

Die Inflation setzt sich momentan anhand der Produktionsketten fort, wie z.B. bei den Lebensmit-

telpreisen zu beobachten ist. Allerdings ist nach derzeitigem Stand nicht davon auszugehen, dass 

der Einstieg in eine Lohn-Preis-Spirale erfolgt ist. Dies bedeutet, dass die Inflation abflauen wird, 

nachdem sie einmalig entlang der Wertschöpfungskette durch die verschiedenen Wirtschaftsbe-

reiche durchgelaufen ist. 

Weitere Rahmenbedingungen  

Die Problematik der Material- und Lieferengpässe nimmt zwar ab, die Chipversorgung ist aller-

dings weiterhin problematisch. Die eingeschränkte Chipversorgung betrifft insbesondere Sekto-

ren mit hoher Wertschöpfung. Der hohe Zuzug von Flüchtlingen führt kurzfristig zu einer erhöh-

ten Arbeitslosigkeit. Der Arbeitsmarkt als solcher ist aber weiterhin in ausgesprochen guter Ver-

fassung, die Anzahl der Beschäftigten steigt langsam, aber stabil. Der Bevölkerungszuwachs führt 
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letztlich zu einer Erhöhung des sog. Produktionspotenzials, sodass die langfristigen Wachstumsra-

ten leicht erhöht werden.  

Vergleich zur Herbstprojektion 

Im Vergleich zur Herbstprojektion zeigt sich insbesondere, dass das vergangene Jahr besser ver-
laufen ist als zu befürchten war. Dementsprechend ist auch der Erholungseffekt nicht so groß, 

wie noch im Herbst unterstellt. In den Jahren 2024 ff. wird ein geringfügig höheres Niveau er-

reicht, als noch im Herbst unterstellt.  

Beschlossene und berücksichtigte Steuerrechtsänderungen 

Mit dem Inflationsausgleichsgesetz und dem Jahressteuergesetz waren zwei hochvolumige Steu-

errechtsänderungen erstmalig bei der Steuerschätzung zu berücksichtigen. Diese Steuerrechtsän-

derungen sind maßgeblich für die Unterschiede zwischen den Steuerschätzungen vom November 

2022 bzw. Mai 2023 verantwortlich. 
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Nicht beschlossene, nicht berücksichtigte, aber zu erwartende Steuerrechtsänderungen 

Die Steuerschätzung berücksichtigt nicht die zu erwartenden, teilweise auch verfassungsrechtlich 

notwendigen Veränderungen des Einkommensteuertarifs, die üblicherweise im 2-Jahresrhythmus 
vorgenommen werden. Zur Abschätzung der Effekte einer Änderung des Einkommensteuertarifs 

existiert eine belastbare Faustformel (siehe auch: Datensammlung zur Steuerpolitik, S.87)  

Die Verschiebung aller Tarifeckwerte bei der Einkommensteuer (Grundfreibetrag, Beginn der je-

weiligen Progressionszonen) um einen Prozentpunkt bewirkt eine Aufkommensminderung um 

2,2 Mrd. Euro (Gemeindeanteil: 330 Mio. Euro) bzw. 0,7 Prozent.  

Das Inflationsausgleichsgesetz hat die zu erwartenden Preissteigerungen in den Jahren 2022 und 

2023 weitgehend berücksichtigt. In der Projektion der Bundesregierung werden Inflationsraten 

von knapp 3 % in den Jahren 2024 und 2025 erwartet. Entsprechende Änderung des Einkommen-
steuertarifs für die Jahre 2024 und 2025 würden dementsprechend bedeuten, dass die Wachs-

tumsraten des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aus Vorsichtsgründen in der Haushalts-

planung um jeweils ca. 2 Prozentpunkte reduziert werden sollten.   

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/datensammlung-zur-steuerpolitik-2023.html
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Erläuterungen zur Entwicklung einzelner Steuerarten  

Einkommensteuer 

Die Prognose des Einkommensteueraufkommens musste verschiedene Sonderaspekte berück-

sichtigen.  

 Das Jahr 2022 stellt die Basis für die Fortschreibung des Aufkommens dar. Hierbei muss 

in besonderem Maß die unterjährige Struktur sowie das Auftreten von Sondereffekten 

beachtet werden. So waren gerade im 2. und 3. Quartal 2022 viele Möglichkeiten zur 

steuerfreien Lohnzahlung gegeben.  

 Das 1. Quartal 2023 verlief recht schwach, auch unter Berücksichtigung der Auswirkun-

gen von Inflationsausgleichsgesetz und Jahressteuergesetz sowie den Besonderheiten 

des Vergleichsquartals im Jahr 2022. Allerdings sprechen nach einhelliger Auffassung des 

Arbeitskreises die Fundamentaldaten nicht ansatzweise für eine schwache Entwicklung 
der Einkommensteuer; deswegen wurde die Kassenentwicklung im I. Quartal 2023 nicht 

übermäßig bei der Prognose berücksichtigt.  

 Die Steuerrechtsänderungen (insb. Inflationsausgleichsgesetz) wurden bei der Lohn-

steuer bereits im I. Quartal vollständig umgesetzt. 

Die Prognose der Einkommensteuer greift bei der Lohnsteuer die starken erwarteten Steigerun-

gen der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme auf und setzt diese entsprechend der bekannten Tarif- 

bzw. Aufkommenselastizitäten um. Die veranlagte Einkommensteuer wurde entsprechend der 
prognostizierten Entwicklung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen geschätzt. 

Auf die zu erwartenden inflationsbedingten Steuerrechtsänderungen, die ab dem Jahr 2025 wirk-

sam werden, wird hingewiesen (s.o.).  

Gewerbesteuer 

Die Erwartungen zur Gewerbesteuer wurden im Vergleich zur letzten Sitzung leicht angehoben. 

Hintergrund hierfür sind insbesondere die zwei Aspekte der Entwicklung des letzten Jahres.  

 Die Aufkommenserwartungen wurden im letzten Jahr übertroffen. Dies erhöht die Basis, 

von der aus die weitere Entwicklung des Aufkommens startet.  

 In der Mai Steuerschätzung wurde ein geringerer Anteil des Gewerbesteueraufkommens 

in 2022 als Sondereffekt (Nachzahlungen für 2021) klassifiziert als noch in der November-

Steuerschätzung. Während in der Novembersteuerschätzung daher die Basis für die Fort-

schreibung der Gewerbesteuerentwicklung ab 2023 stark reduziert wurde, erfolgte dies 

in der aktuellen Steuerschätzung nur noch zu einem geringeren Umfang. 

Die prognostizierte Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens entspricht – bereinigt um Steu-

errechtsänderungen - praktisch der prognostizierten Entwicklung der veranlagten Einkommens-

teuer und der Körperschaftsteuer. 

Grundsteuer 

Die Schätzung der Grundsteuer erfolgt im Rahmen der Steuerschätzung angesichts der bevorste-

henden Umsetzung der Grundsteuerreform vorrangig mit dem Ziel, keine „künstlichen“ Einnah-

meausfälle der Städte und Gemeinden in die Ergebnistableaus zu schätzen. Inhaltlich ist die 
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weitere Entwicklung stark von den Umsetzungen vor Ort abhängig und kann daher nicht verläss-

lich prognostiziert werden.   

Sonstige Gemeindesteuern 

Das Aufkommen aus den verschiedenen Übernachtungssteuern / Beherbergungssteuern wird vo-

raussichtlich nicht das Vor-Corona-Niveau erreichen; die deutlichen Steigerungen des vergange-
nen Jahres werden sich nicht wiederholen. Der Rückgang der Vergnügungssteuern schreitet an-

nahmegemäß fort.  

Weitere Hinweise 

Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilung des Deutschen Städtetages, die nahezu zeitgleich 

mit diesem Schreiben auf den Internetseiten des DST zur Verfügung gestellt wird 

(www.staedtetag.de).  

Die nächste Steuerschätzung findet voraussichtlich vom 24.10.2023 bis 26.10.2023 in Potsdam 
statt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Stefan Anton 

Anlagen 

http://www.staedtetag.de/

